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Stadt Bielefeld 

 

Stadtbezirk Sennestadt 
 

1. Änderung des  
 

Bebauungsplanes Nr. I/St 10-1  
 

„Gewerbegebiet Dunlopstraße“ 
 

- Nutzungsplan– Vorentwurfsfassung 

- Angabe der Rechtsgrundlagen 

- Textliche Festsetzungen, Planzeichenerklärungen und Hinweise – Vorentwurfs-
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1. Bebauungsplan-Vorentwurf – Nutzungsplan  

(Verkleinerung) 
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2. Angabe der Rechtsgrundlagen  

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722); 

 

die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990           
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548); 

 

das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258); 

 

§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 
(BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000                
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.05.2014 (GV. NRW. S. 294); 

 

die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966). 

 

 

Anmerkung 

 

Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen 
gemäß § 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 BauNVO Be-
standteil des Bebauungsplanes. 

 

Zuwiderhandlungen gegen die gemäß § 86 BauO NRW in den Bebauungsplan 
aufgenommenen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sind Ordnungswidrig-
keiten im Sinne des § 84 (1) Ziffer 20 BauO NRW und können gemäß                    
§ 84 (3) BauO NRW als solche geahndet werden. 
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Textliche Festsetzungen, Planzeichenerklärungen und Hinweise 

 Festsetzungen gem. § 9 BauGB, BauNVO und PlanZV  
 

0. Abgrenzungen  

gemäß § 9 (7) BauGB 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

gemäß § 9 (7) BauGB 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 9 (1) 1 BauGB 

Gewerbegebiet –GE - 

gemäß § 8 BauNVO i.V.m. § 1 (4) - (9) BauNVO 

 

Zulässig sind 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Be-
triebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen, 

4. Anlagen für sportliche Zwecke. 

Zulässig sind als Ausnahme 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Unzulässig sind gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO i.V.m § 1 (9) BauNVO 

1. Vergnügungsstätten, 

2. Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art gemäß                        
§ 8 (2) Ziffer 1 BauNVO mit der Ausnahme der folgenden Unternutzungen. 
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Zulässig sind als Ausnahme gemäß § 1 (9) BauNVO 

1. Einzelhandel, der in einem unmittelbar räumlichen und betrieblichen Zu-
sammenhang mit einem Handwerks- oder produzierenden Gewerbebe-
trieb steht und dessen Summe an Verkaufs- und Ausstellungsfläche der 
Geschossfläche des Handwerks- oder Gewerbebetriebes untergeordnet 
ist sowie Kfz- und Motorradhandel mit Werkstatt. 

 

 

Industriegebiet -GI - 

gemäß § 9 BauNVO i.V.m. § 1 (4) - (9) BauNVO 

 

 Zulässig sind 

1.     Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betrie-
be, 

2.       Tankstellen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1.      Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
gen über in Grundfläche untergeordnet sind, 

2.    Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche  
Zwecke. 

Hinweis: Sofern für das GI-Gebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung kei-
ne Festsetzungen getroffen sind, gelten hierfür weiterhin die Festsetzungen 
des Ursprungsplans Nr. I/St 10-1. 

 

2.  Maß der baulichen Nutzung 

 gemäß § 9 (1) 1 BauGB  

 

2.1  Grundflächenzahl (GRZ) 

 gemäß §§ 16, 17 und 19 BauNVO 

 

0,8             zulässige Grundflächenzahl, z.B. 0,8 
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2.2  Geschossflächenzahl (GFZ) 

 gemäß §§ 16, 17 und 20 BauNVO 

 

2,4   zulässige Geschossflächenzahl , z.B. 2,4 

 

2.3 Baumassenzahl 

gemäß §§ 16 und 21 BauNVO 

 

zulässige Baumassenzahl, z.B. 9,0 

  

2.4     Zahl der Vollgeschosse im Sinne des § 2 (5) BauO NRW 

gemäß §§ 16 und 20 (1) BauNVO 

 

   III  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, z.B. III (im GI-Gebiet) 

  Ausnahmsweise zulässig ist im GI-Gebiet eine Überschreitung der Höchstgrenze 
um bis zu zwei Vollgeschosse bei Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden, 
wenn die festgesetzten Grund- und Baumassenzahlen nicht überschritten werden. 

 

2.5 Höhe baulicher Anlagen 

gemäß §§ 16 und 18 BauNVO 

 

               Gebäudehöhe (Oberer Abschluss der Außenwände bei baulichen Anlagen mit  

              Flachdächern) 

             Die Gebäudehöhe (GH) darf an keinem Punkt das zulässige Maß (z.B. 131 m    

üNHN) überschreiten. 

 Bei der Berechnung der Gebäudehöhe sind folgende Bezugspunkte maßgebend: 

Obere Bezugspunkte 

• oberer Abschluss der Außenwände (Oberkante Attika, des Gesimses 
o.ä.) bei baulichen Anlagen mit Flachdächern. 

Unterer Bezugspunkt 

Schnittpunkt der Außenwandflächen mit der Oberkante der zur Erschließung er-
forderlichen nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche (Straßenfahrbahnmit-
te). Bei Höhenunterschieden entlang der straßenseitigen Außenwandflächen ist 
die im Mittel gemessene Höhe anzunehmen. 

9,0 

    GHmax. 

131 m üNHN 



A 8 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-
flächen sowie die Stellung baulicher Anlagen 

gemäß § 9 (1) 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO 

 

g           geschlossene Bauweise 

 

a                        abweichende Bauweise 

            In Abweichung von der offenen Bauweise sind auch Gebäude mit einer Länge von 
mehr als 50 m zulässig. 

 

Baugrenze 
gemäß § 23 (3) BauNVO 

 
          

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

gemäß § 9 (1) 4 und 22 BauGB 

 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

5. Verkehrsflächen 

gemäß § 9 (1) 11 BauGB 

 

 Straßenverkehrsfläche (öffentlich) 

 Zur Sicherung eines reibungslosen Verkehrsablaufes auf den öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind jegliche Tore und Absperrungen von Garageneinfahrten 5,00 
m, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie aus, zurückzusetzen. Dasselbe 
gilt auch für jegliche Absperrungen von Stellplätzen, die unmittelbar an öffentli-
chen Verkehrsflächen liegen. 

 

Straßenbegrenzungslinie 
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6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

gemäß § 9 (1) 25 BauGB 

 

6.1 Vorgartenflächen / Bepflanzungsflächen in den Gewerbegebieten / Industrie-
gebieten 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ist der zwischen Straßenbegrenzungsli-
nie und vorderer Baugrenze gelegene Grundstücksstreifen als Grünanlage in ei-
ner Tiefe von 3,00 m zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten (Vorgartenfläche). 
Als Ausnahme kann für notwendige Stellplätze, Garagenvorplätze und Zufahrten 
die Befestigung der Vorgartenfläche bis zu 1/3 dieser Fläche zugelassen werden, 
wenn andere Grundstücksteilflächen hierfür ungeeignet sind.  

 

 6.2 Begrünung der Stellplatzanlagen 

Für jeweils angefangene 6 ebenerdige, offene Pkw-Stellplätze ist mindestens ein 
standortgerechter Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 16 –    
18 cm zu pflanzen sowie dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Die 
Anpflanzung ist mit der Herstellung der Stellplatzanlage vorzunehmen, Abgänge 
sind zu ersetzen. Die Pflanzbeete der Baumstandorte zwischen den Stellplätzen 
sind in der Größe eines Stellplatzes 2,50 m x 5,00 m (mind. 12 m³ Pflanzgrube) 
anzulegen. In Ausnahmefällen kann die Pflanzgrube der Baumstandorte auch 
gemäß FLL-Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“, Ausgabe 2010 als 
überbaubare Pflanzgrube angelegt werden (mind. 12 m³ Pflanzgrube), wobei für 
die begrünte Baumscheibe eine Mindestbreite (lichtes Innenmaß) von 1,50 m ein-
gehalten werden muss. Für die Baumpflanzung sind entsprechende Baumsub-
strate zu verwenden. Die Bäume einschließlich der Baumscheibe sind durch bau-
liche oder technische Maßnahmen gegen ein Überfahren von Fahrzeugen zu 
schützen. Die Anpflanzung der Bäume im räumlichen Zusammenhang mit der 
Stellplatzanlage ist zulässig.  
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7. Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(örtliche Bauvorschriften) 

gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 (4) BauO NRW  

 

   7.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

   Gestaltung der Garagen: 

   Freistehende Garagen sind nur zulässig mit Flachdach mit bekiester Oberfläche 
und einer Gesimshöhe von 0,50 – 0,70 m.  

 

   7.2 Art, Gestaltung und Höhe der zulässigen Grundstückseinfriedungen  

   Grundstückseinfriedungen sind heckenartig mit standortheimischen 
Laubgehölzen als Schnitthecke oder freiwachsende Hecke zulässig. Innerhalb 
oder grundstücksseitig hinter diesen Anpflanzungen sind zusätzlich andere Ein-
friedungen (Drahtgeflecht, Stabgitter etc.) bis zu einer Höhe von 2,5 m über dem 
Geländeverlauf zulässig, wenn diese mindestens 3,00 m von der Begrenzungsli-
nie der Straßen abgesetzt sind. Im Übrigen gelten die bauordnungsrechtlichen 
Regelungen. 

   Geeignete Heckengehölze sind z.B. Rotbuche (Fagus sylvatica), Liguster 
(Ligustrum vulgare), Hainbuche (Carpinus betulus), Weißdorn (Crataegus mono-
gyna, C. laevigata). 

   Abweichungen bezüglich der Anordnung der „anderen Einfriedungen“ 
(Drahtgeflecht, Stabgitter etc.) können – unter Beachtung der gestalterischen 
Zielsetzungen – insbesondere aus Gründen der Betriebssicherheit zugelassen 
werden, wenn verkehrliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

   7.3 Werbeanlagen 

   Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung zulässig bis zu einer Größe von 
10% der jeweiligen Fassadenflächen, die den zugehörigen öffentlichen Verkehrs-
flächen mit Erschließungsfunktion für das Grundstück zugewandt sind. Werbean-
lagen dürfen nicht über die Attikahöhe hinausragen. Der Bereich zwischen Stra-
ßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze ist bis zu einer Tiefe von 3,00 m 
von freistehenden Werbeanlagen freizuhalten. Ausnahmsweise dürfen Hinweis-
schilder als freistehende Werbeanlagen auch im Vorgartenbereich bis zu einer 
maximalen Größe von 1 m² angeordnet werden. 

   Werbeanlagen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, die Verkehrsteilnehmer auf 
der A 33 anzusprechen, sind unzulässig. 

   Solaranlagen sind zulässig. 
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Sonstige Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt 

 

vorhandene Flurgrenze 

 

 

vorhandene Flurstücksgrenze  

 

 

676  Flurstücksnummer 

 

 

vorhandene Bebauung 

 

 

Bemaßung mit Angabe in Metern, z.B. 3 m 

 

 Höhenfestpunkt mit Höhenangabe in m ü. NHN, z.B. 118,37 m ü. NHN 

 

 Natur-, Boden- und Baudenkmäler in der Stadt Bielefeld: 

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde 
(etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) 
entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entde-
ckung unverzüglich der Gemeinde oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Am 
Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel,: 0251-5918961, Fax: 0251-5918989, Email: 
lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org, anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 

Leitungs- und Unterhaltungsrechte für Regenwasserkanäle zu Gunsten der Stadt 
Bielefeld und des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld: 

Die Stadt Bielefeld bzw. der Umweltbetrieb sind berechtigt, in den privaten Grund-
stücks-/Verkehrsflächen Entwässerungsleitungen zu verlegen, zu haben, zu be-
treiben, zu unterhalten, zu erneuern und ggf. zu vergrößern. Zu diesem Zweck 
sind Beauftragte der Stadt Bielefeld oder die sonst von ihr beauftragten Personen 
berechtigt, die Grundstücke zu betreten und zu befahren. Die Eigentümer der pri-
vaten Grundstücks-/Verkehrsflächen und der angrenzenden Grundstücksflächen 
dürfen in einem Abstand von 2,50 m beiderseits der Rohrachse keine Maßnah-
men durchführen, die Bestand und Betrieb der Leitungen gefährden. Insbesonde-

mailto:lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org
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re dürfen diese Duldungsstreifen weder überbaut werden, noch dürfen tief wur-
zelnde Bäume oder Büsche gepflanzt oder Bodenaufschüttungen (z.B. Lärm-
schutzwall) vorgenommen werden. Die Anfahrbarkeit der Kanalschächte ist jeder-
zeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ist der Straßenaufbau nach der Richtlinie 
zur Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RSt0 01) auszuführen, 
so dass schwere Lkw (Spülfahrzeuge etc.) den Privatweg schadlos befahren kön-
nen. 

 

Artenschutz: 

• Sofern vorhandene Gehölze im Plangebiet beschnitten bzw. entfernt wer-
den sollten, sind die rechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzes so-
wie des Landschaftsgesetzes NRW zu beachten. Gehölze sind nur au-
ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit gehölzgebundener brütender Vogelar-
ten (1.März – 30. September) zu beseitigen. 

 

Ökologische Belange und Niederschlagswasser: 

Die Berücksichtigung ökologischer Belange wird nachdrücklich empfohlen: Was-
ser- und Energieeinsparung, Nutzung umweltverträglicher Baustoffe, naturnahe 
Umfeldgestaltung mit standortheimschen oder kulturhistorisch bedeutsamen Ge-
hölzen.  

Zum Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen ist das Baugelände so zu 
profilieren, dass Oberflächenabflüsse nicht in Erd-/Kellergeschosse eindringen 
können. Zur Steigerung der Energieeffizienz sind solartechnische Anlagen im 
Planungsgebiet erwünscht. 
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